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 Veröffentlicht am 12.07.2006

Norm

IESG §3a

Rechtssatz

Die Austrittsobliegenheit des § 3a Abs 2 Z 5 bzw § 3a Abs 3 IESG lassen eine Nachfristsetzung seitens des

Arbeitnehmers zu. Der Austritt ist jedenfalls dann noch rechtzeitig, wenn er vor Fälligkeit des nächsten laufenden

Entgelts erklärt wird. Wird während dieser Frist der Anschlusskonkurs erö8net, kann dem Arbeitnehmer eine

Verletzung der Austrittsobliegenheit nicht vorgeworfen werden.
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